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Einleitung 

Die erst seit wenigen Jahren bekannte Krankheit AIDS stellt nach Auffas-
sung der WHO-Konferenz vom 16.-18.3. 1987 in München eine fundamentale 
Bedrohung der Gesundheit aller Nationen dar. Die Krankheit ist ansteckend, 
breitet sich epidemieartig aus, kann zur Zeit noch nicht geheilt werden und 
führt  bei den Erkrankten mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Tode. 

Das Auftreten einer solchen Krankheit stellt nicht nur eine Herausforde-
rung für die medizinische Wissenschaft dar, sondern erzeugt auch unterschied-
liche, zum Teil gegensätzliche und damit konfliktträchtige Interessen bei den 
Bürgern, die zahlreiche Rechtsfragen - insbesondere im Bereich des Öffent-
lichen Rechts - aufwerfen. 

So stellt sich für die Gesunden zum Beispiel die Frage, ob und in welchem 
Umfang ihre Gesundheit staatlich geschützt ist und welche Verpflichtungen 
des Staates sich daraus gegebenenfalls ableiten lassen, oder die Frage, ob und 
inwieweit auch sie zum Adressaten von staatlichen Seuchenbekämpfungsmaß-
nahmen gemacht werden können. Für die Kranken, die durch die Krankheit 
AIDS in eine persönliche Extremsituation geraten sind, stellen sich vor allem 
die Fragen, in welchem Umfang der Staat ihnen zu Hilfeleistungen verpflich-
tet ist, wo die Grenzen der gegen sie gerichteten seuchenrechtlichen Maßnah-
men des Staates liegen und inwieweit der Staat sie vor nichtstaatlichen Diskri-
minierungen in Schutz nehmen muß. 

Aus diesen Fragestellungen wird bereits deutlich, daß die sich aus dem Auf-
treten einer neuen Krankheit wie AIDS ergebenden Rechtsprobleme keines-
falls allein solche des Ordnungsrechts sind, sondern unmittelbar verfassungs-
rechtliche Fragen berühren, wie die nach den Grundrechten, sowie nach 
rechts- und sozialstaatlichen Grundsätzen. So ergibt sich das Problem, in wel-
chem Umfang ein grundrechtlicher Gesundheitsschutz besteht, welchen Inhal-
tes dieser ist und welche konkreten Rechtswirkungen von ihm ausgehen. 
Zudem muß danach gefragt werden, in welchen weiteren Zusammenhängen 
Grundrechte und Verfassungsprinzipien  beim Auftreten einer neuen Krank-
heit wie AIDS bedeutsam werden. 

Daneben stellt sich die Frage nach dem ordnungsrechtlichen Instrumenta-
rium, welches zur Bekämpfung einer neuen Krankheit eingesetzt werden 
kann. Das Ordnungsrecht als konkretisiertes Verfassungsrecht  stellt bei den 
Fragen der Rechtmäßigkeit einzelner Maßnahmen sowie seinen Weiterent-
wicklungsmöglichkeiten einen Kristallisationspunkt der unterschiedlichen 
Interessen dar. 

2 Costard 
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Im Rahmen des bestehenden ordnungsrechtlichen Instrumentariums stellt 
sich zum einen die Frage nach seinem Anwendungsbereich, seiner Systematik, 
seinen einzelnen Eingriffsmöglichkeiten  und deren tatbestandsmäßiger 
Anwendbarkeit auf die Bekämpfung der Krankheit AIDS. Zum anderen stellt 
sich die Frage, inwieweit bei Vorliegen der tatbestandsmäßigen Voraussetzun-
gen die Anwendung der einzelnen Eingriffsmittel  zur Bekämpfung von AIDS 
zulässig ist. Die besonderen Probleme der Krankheit AIDS werfen zudem die 
Frage nach einer Erweiterung des gegenwärtigen ordnungsrechtlichen Instru-
mentariums und den durch die Verfassung gezogenen Grenzen solcher Erwei-
terungen auf. 

Rechtliche Probleme im Zusammenhang mit der Krankheit AIDS sind in 
den letzten Jahren mehr und mehr zum Gegenstand von Erörterungen in der 
Literatur geworden. Dabei ist vor allem die Frage der Zulässigkeit einzelner 
angeordneter Maßnahmen sowie die der Möglichkeit und Notwendigkeit wei-
terer, darüber hinausgehender Maßnahmen diskutiert worden. Indes fehlt es 
bisher an einer zusammenhängenden Darstellung der durch die Krankheit 
AIDS aufgeworfenen  öffentlich-rechtlichen  Probleme. Gerade eine zusam-
menhängende Betrachtung ist aber erforderlich,  um sachgerechte Antworten 
auf die sich im einzelnen stellenden Fragen geben zu können. Dies ergibt sich 
für die rein verfassungsrechtlichen  Fragen daraus, daß sich die Wirkungen der 
Grundrechte gegenseitig ergänzen und begrenzen und deshalb nur zusammen-
hängend erfaßt werden können. 

Bei den sich im Rahmen des ordnungsrechtlichen Instrumentariums stellen-
den Fragen ist eine zusammenhängende Betrachtung zum einen notwendig, 
um zunächst die Systematik dieses Instrumentariums zu erfassen. Zum ande-
ren kann die Eignung und Erforderlichkeit  einzelner Maßnahmen vom 
Zusammenwirken mit anderen Maßnahmen abhängen. Verfassungsrecht  und 
Ordnungsrecht bedürfen gemeinsam einer zusammenhängenden Erörterung, 
weil insbesondere die Frage der Zumutbarkeit einer ordnungsrechtlichen 
Maßnahme nur bei Berücksichtigung der insgesamt dabei berührten Grund-
rechtsbelange behandelt werden kann. Ziel dieser Arbeit soll es daher sein, 
diese Zusammenhänge durch eine umfassende Darstellung der durch AIDS 
hervorgerufenen  öffentlich-rechtlichen  Probleme deutlich zu machen, um so 
eine sachgerechte Erörterung der konkreten Rechtsfragen zu ermöglichen. 

Dabei soll so vorgegangen werden, daß zunächst die Krankheit AIDS mit 
ihren für die Erörterung der Rechtsfragen bedeutsamen medizinischen Merk-
malen vorgestellt wird. Zu Beginn der juristischen Ausführungen der Arbeit 
soll die Frage nach den auf Seiten der Gesunden wie auf Seiten der Kranken 
berührten Grundrechte und relevanten Verfassungsprinzipien  beantwortet 
werden. Zugleich ist dabei zu klären, inwieweit sich bereits aus diesen kon-
krete Rechtsfolgen ergeben. Die Darstellung soll dabei getrennt nach dem 
Grundrechtsschutz der Gesunden und dem der Kranken erfolgen, um die 
jeweiligen Interessen im Zusammenhang erörtern zu können. 
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Anschließend an die Darlegung der sich gegenüberstehenden Interessen der 
Gesunden und der Kranken und der sich aus den berührten Interessen schon 
unmittelbar ergebenden Rechtsfolgen soll das Ordnungsrecht erörtert wer-
den. Seine Auslegung, die Frage der Zulässigkeit seiner einzelnen Maßnah-
men, sowie die Möglichkeit seiner Erweiterung wird vom Verfassungsrecht 
beeinflußt. In dem ordnungsrechtlichen Rahmen müssen die gegensätzlichen 
Belange zum Ausgleich gebracht werden. Dabei ist es wegen der Probleme, 
die die Systematik des einschlägigen Ordnungsrechts aufwirft,  zunächst erfor-
derlich, dieses in seinem gegenwärtigen Bestand zu erläutern, um erst 
anschließend die Frage der Rechtmäßigkeit der einzelnen zur Verfügung ste-
henden Maßnahmen, sowie der Möglichkeiten zur Schaffung  weiterer Instru-
mente zu diskutieren. Nach diesen Erörterungen soll schließlich noch geson-
dert auf die durch AIDS verursachten Rechtsprobleme im sogenannten be-
sonderen Gewaltverhältnis eingegangen werden, weil hier Besonderheiten 
bestehen. 

Im Rahmen der gesamten Arbeit sind vielfach die allgemeinen Verfassungs-
lehren von Bedeutung. Es erschien weder sinnvoll noch möglich, den dazu 
jeweils bestehenden Diskussionsstand im vollen Umfang zur Erörterung zu 
stellen. Es ist daher eine Konzentration auf die Probleme vorgenommen wor-
den, die für die Rechtsfragen in Bezug auf AIDS von praktischer Bedeutung 
sein können. Zudem ist dabei im wesentlichen die Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichtes  in den Vordergrund gestellt worden. Dies erschien 
gerechtfertigt,  um die Fragen bei der Umsetzung des Verfassungsrechts  im 
Rahmen konkreter ordnungsrechtlicher Maßnahmen von einem gefestigten 
und nachvollziehbaren Ausgangspunkt her zu erörtern. 

Zuletzt sei erwähnt, daß die Erörterungen der vorliegenden Arbeit sich 
jeweils auf die Probleme im Zusammenhang mit der Krankheit AIDS bezie-
hen. Die Ausführungen haben aber insoweit einen beispielhaften Charakter, 
als sich die Probleme auch beim Auftreten einer anderen neuen übertragbaren 
Krankheit in dieser Weise stellen können. 


